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Umlage U1 

Die Umlage U1 ist eine Ausgleichskasse des Arbeitgebers für die Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall seiner Mitarbeiter. Die Umlage U1 ist verpflichtend für Betriebe bis 

regelmäßig 30 Mitarbeiter. Betriebe mit regelmäßig über 30 Mitarbeiter nehmen nicht 

an der Umlage U1 teil. 

Im Fall der Krankheit eines Mitarbeiters soll verhindert werden, dass kleinere Betriebe 

finanziell überlastet werden. Der Betrieb zahlt an eine Umlagekasse einen 

bruttolohnabhängigen prozentual berechneten Betrag für jeden Mitarbeiter, egal ob 

Arbeiter oder Angestellter. 

Im Fall der Krankheit eines Mitarbeiters kann sich der Betrieb von der Umlagekasse 

grundsätzlich bis zu 80 % des nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz fortzuzahlenden 

Entgeltes und 80 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile erstatten lassen. 

Allerdings kann die Krankenkasse, die für die Erstattung zuständig ist, diese gesetzlich 

festgelegte Erstattungshöhe durch Satzungsbestimmungen beschränken. Häufig 

anzutreffende Satzungsbestimmungen dieser Art sind: 

• Die Festlegung eines niedrigeren Erstattungssatzes, 

• Die Beschränkung der erstattungsfähigen Entgeltfortzahlung auf die 

Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung (vor dem Hintergrund, 

dass die Entgelte auch nur bis zu dieser Beitragsbemessungsgrenze zur 

Berechnung der Umlagebeiträge herangezogen werden), 

• Die Bestimmung, dass mit dem aus der Entgeltfortzahlung errechneten 

Erstattungsbetrag auch die Arbeitgeberanteile abgegolten sind. 

• Die Höhe des Umlagesatzes (ermäßigt, normal oder erhöht) 

Die Beiträge werden aus der Summe aller rentenversicherungspflichtigen Entgelte 

der Arbeitnehmer berechnet und sind vom Arbeitgeber alleine zu tragen. Bei 

rentenversicherungsfreien oder von der Rentenversicherungspflicht befreiten 

Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ist das Arbeitsentgelt maßgebend, nach 

dem die Rentenversicherungsbeiträge im Falle des Bestehens von 

Rentenversicherungspflicht zu berechnen wären. Einmalzahlungen werden bei der 

Berechnung der Umlage nicht berücksichtigt, da diese auch bei der Erstattung nicht 

angerechnet werden. Die Beiträge werden mit den 

Gesamtsozialversicherungsbeiträgen nachgewiesen und mit ihnen auch fällig. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Entgeltfortzahlung_im_Krankheitsfall
http://de.wikipedia.org/wiki/Entgeltfortzahlung_im_Krankheitsfall
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtsozialversicherungsbeitrag
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Die Ausgleichsverfahren werden bei 

• den Ortskrankenkassen, 

• den Innungskrankenkassen, 

• den Betriebskrankenkassen, 

• den Ersatzkassen, und der 

• Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der 

knappschaftlichen Krankenversicherung, der Krankenversicherung der 

Seeleute und als Minijob-Zentrale durchgeführt. 

Zuständige Krankenkasse für die Ausgleichsverfahren ist die Krankenkasse, bei der 

der Arbeitnehmer versichert ist. Ist der Arbeitnehmer nicht in der gesetzlichen 

Krankenversicherung versichert, richtet sich die Zuständigkeit nach der Abführung 

der übrigen Sozialversicherungsbeiträge. Ausnahme: Bei geringfügig Beschäftigten 

(603-EUR-Jobs und kurzfristige Beschäftigungen) sind die Ausgleichsverfahren der 

Minijob-Zentrale zuständig. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krankenkasse
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Umlage U2 

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der 

finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Die Arbeitgeber erhalten durch 

dieses Ausgleichsverfahren alle nach dem Mutterschutzgesetz zu zahlende Bezüge 

von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Dazu werden von 

allen Arbeitgebern Beiträge - die Umlage - erhoben. Rechtsgrundlage ist das Gesetz 

über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung (AAG). Die 

Umlage U 2 ist seit dem 1. Januar 2006 für alle Arbeitgeber Pflicht. Zuvor waren 

größere Arbeitgeber von Beitragszahlung und Leistungen ausgeschlossen. 

Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei 

individuellen Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden 

Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die 

Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während 

des Mutterschutzes (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der 

Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe 

erstattet. Die Satzungen der Krankenkassen dürfen Regelungen zur pauschalisierten 

Erstattung der Arbeitgeberanteile vorsehen. Eine Beschränkung der Erstattung wie im 

U1-Verfahren ist den Krankenkassen nicht erlaubt. 

Die Beiträge für die U2-Umlage werden aus der Summe aller 

rentenversicherungspflichtigen Entgelte der Arbeitnehmer berechnet und sind vom 

Arbeitgeber allein zu tragen. Sie werden mit den Gesamtsozialversicherungs-

beiträgen nachgewiesen und mit ihnen auch fällig. 

Insolvenzgeldumlage 

Die Insolvenzgeldumlage ist ein Ausgleichsverfahren zur Finanzierung des 

Insolvenzgeldes, die von allen insolvenzfähigen Arbeitgebern, die nicht Verbraucher 

sind, in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes vom jeweiligen 

rentenversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelt ihrer Arbeitnehmer zu zahlen ist. 

Die Umlage wird von den Einzugsstellen zusammen mit dem 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag eingezogen und an die Bundesagentur für Arbeit 

weitergeleitet. 

Rechtsgrundlage für die Erhebung der Umlage sind die §§ 358 bis 362 SGB III und die 

jeweilige Verordnung zur Festsetzung des Umlagesatzes für das Insolvenzgeld 

Von der Pflicht zur Zahlung der Umlage ausgeschlossen sind der Bund, die Länder, 

die Gemeinden sowie die Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen 

Rechts, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren nicht zulässig ist, außerdem 

solche juristischen Personen des öffentlichen Rechts, bei denen der Bund, ein Land 

oder eine Gemeinde kraft Gesetzes die Zahlungsfähigkeit sichert; ausgenommen 

von der Umlagepflicht sind ferner private Haushalte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterschutzgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtsozialversicherungsbeitrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterschaftsgeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Umlage_U1
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtsozialversicherungsbeitrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtsozialversicherungsbeitrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Insolvenzgeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Einzugsstelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtsozialversicherungsbeitrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesagentur_f%C3%BCr_Arbeit
http://www.buzer.de/s1.htm?g=SGB%20III&a=358-362
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Die Umlage ist in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes (Umlagesatz) von dem 

Arbeitsentgelt zu entrichten, nach dem die Beiträge zur gesetzlichen 

Rentenversicherung für die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen, 

Arbeitnehmer und Auszubildenden bemessen werden. Sie ist somit im Rahmen der 

Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung gedeckelt. Innerhalb der 

Gleitzone gilt gesondertes Berechnungsverfahren. Bei rentenversicherungsfreien oder 

von der Rentenversicherungspflicht befreiten Arbeitnehmern ist dasjenige 

Arbeitsentgelt maßgebend, nach dem die Rentenversicherungsbeiträge im Falle des 

Bestehens von Rentenversicherungspflicht zu berechnen wären. 

Wie bei der U1 und der U2 ist auch die Insolvenzgeldumlage allein vom Arbeitgeber 

zu tragen. Sie wird mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag fällig. Die Umlage ist 

zusammen mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag über die Krankenkassen als 

Einzugsstellen monatlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats zu 

entrichten. Die Einzugsstellen führen die Umlage an die Bundesagentur für Arbeit ab. 

Bei geringfügig Beschäftigten (603-EUR-Jobs und kurzfristige Beschäftigungen) wird 

der Umlagesatz zusammen mit den Pauschalabgaben und den Umlagen U1 und U2 

an die Minijob-Zentrale bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

See abgeführt. 

Wird die Umlage nicht pünktlich zum Fälligkeitstag entrichtet, werden 

Säumniszuschläge in Höhe von 1 v.H. für jeden angefangenen Monat der Säumnis 

fällig. 

Bis Ende 2008 wurde die Umlage als Fremdaufgabe durch die 

Unfallversicherungsträger erhoben, die der Bundesagentur die Aufwendungen für 

das Insolvenzgeld erstatteten. Feststellung und Berechnung der Umlage erfolgten 

durch die Unfallversicherungsträger grundsätzlich nach Ablauf eines Kalenderjahres 

aufgrund der umzulegenden Vorjahresausgaben der Bundesagentur für Arbeit und 

der Vorjahresentgelte der Beschäftigten. Dabei hatten die Unfallversicherungsträger 

vierteljährlich Abschläge an die Bundesagentur für Arbeit zu zahlen. Die 

Umlageerhebung durch die Unfallversicherungsträger erfolgten unterschiedlich, z. B. 

vierteljährlich, halbjährlich oder einmal im Jahr. 

Durch das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz vom 30. Oktober 2008 mit 

Wirkung zum 1. Januar 2009 wurde die Insolvenzgeldumlage eingeführt.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Beitragsbemessungsgrenze#Gesetzliche_Rentenversicherung
http://de.wikipedia.org/wiki/Midi-Job
http://de.wikipedia.org/wiki/Umlage_U1
http://de.wikipedia.org/wiki/Umlage_U2
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesagentur_f%C3%BCr_Arbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Geringf%C3%BCgige_Besch%C3%A4ftigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Minijob-Zentrale
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Rentenversicherung_Knappschaft-Bahn-See
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Rentenversicherung_Knappschaft-Bahn-See
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4umniszuschlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz

